
BGer 9C 644/2009 vom 15. Oktober 2009
Bundesgericht, 2009-10-15, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_644_2009

FR: TF 9C 644/2009 du 15 octobre 2009

IT: TF 9C 644/2009 del 15 ottobre 2009

Regeste
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Erwägungen

E. 1
Die Vorinstanz hat den Anspruch auf Kapitalhilfe nach Art. 18b IVG (bis 31. Dezember
2007: Art. 18 Abs. 2 IVG ) mit der Begründung verneint, dem Beschwerdeführer sei die
Aufgabe der jetzigen Tätigkeit als selbständiger Transportunternehmer im Bereich Bus- und
Taxiservice, in welcher künftig (konjunkturell bedingt) viel eher weitere Verluste (2006/07)
denn nennenswerte Gewinne (2008) zu erwarten seien, zu Gunsten einer besser bezahlten
Anstellung im Fixlohn zumutbar. Dies gelte im Einzelfall umso mehr, als auch im
Eingliederungsbereich auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt abzustellen sei.

E. 2
Der Beschwerdeführer rügt im Wesentlichen unter Hinweis auf Kieser, ATSG-Kommentar,
2. Aufl. 2008, N. 22 ff. zu Art. 7 ATSG , die vorinstanzlich bestätigte
Leistungsverweigerung beruhe auf einer falschen Anwendung des ausgeglichenen
Arbeitsmarktes. Das Zusatzkriterium der Ausgeglichenheit des Arbeitsmarktes sei bei
Eingliederungsmassnahmen verfehlt. Es sei auf die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit
(Personentransport) mit optimaler Eingliederung und auf den tatsächlichen Arbeitsmarkt
abzustellen. Er habe auf dem Arbeitsmarkt in der Region aufgrund der schlechten
Konjunktur sowie wegen seines Alters und seiner Ausbildung keinerlei Chancen. Die (in
Form von Kapitalhilfe zu übernehmende) Erwerbseinbusse sei die Folge seiner
gesundheitlichen Beeinträchtigung. Dafür sei die Invalidenversicherung zuständig und nicht
die Sozialhilfe.

E. 3.1
Die Vorinstanz hat richtig festgehalten, dass die Kapitalhilfe wegen der Invalidität
notwendig (und geeignet, die Erwerbsfähigkeit zu verbessern) sein muss ( Art. 8 Abs. 1 lit.
a IVG ; AHI 2002 S. 180, I 122/01 E. 2b; Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 1997, S. 134 f.). An diesem Anspruchserfordernis fehlt es
vorliegend nicht schon deshalb, weil der Beschwerdeführer gemäss Gutachten des
Zentrums X.________ vom 28. August 2008 in der Tätigkeit als selbständiger
Personentransportunternehmer zu 100 % arbeitsfähig ist.

E. 3.2
Bei der Bemessung der Invalidität von erwerbstätigen Versicherten durch
Einkommensvergleich ist das trotz der gesundheitlichen Beeinträchtigung zumutbarerweise
erzielbare Einkommen bezogen auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu ermitteln ( Art. 7



ATSG und Art. 16 ATSG in Verbindung mit Art. 28a Abs. 1 IVG ). Ein solcher
Arbeitsmarkt ist gekennzeichnet durch ein gewisses Gleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage nach Arbeitskräften und weist einen Fächer verschiedenster Tätigkeiten auf und
zwar sowohl bezüglich der dafür verlangten beruflichen und intellektuellen
Voraussetzungen wie auch hinsichtlich des körperlichen Einsatzes ( BGE 110 V 273 E. 4b
S. 276; ZAK 1991 S. 318, I 350/89 E. 3b; Urteil 9C_515/2009 vom 14. September 2009 E.
3.1.1). Zur Frage, ob das Konzept des ausgeglichenen Arbeitsmarktes auch bei
Eingliederungsmassnahmen gilt, hat sich die Rechtsprechung, soweit ersichtlich, bisher
noch nicht ausdrücklich geäussert. Dazu besteht auch unter Berücksichtigung der
Ausführungen von Kieser an erwähnter Stelle vorliegend kein Anlass.

E. 3.3
Selbst wenn eine lediglich konjunkturell, nicht aber gesundheitlich bedingte, durch das
fortgeschrittene Alter und die Ausbildung begünstigte Erschwernis beim Finden einer
Anstellung den Anspruch auf Kapitalhilfe in der nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit im
angestammten Beruf aufgenommenen selbständigen Tätigkeit im Bereich
Personentransport nicht ausschlösse, ergäbe sich daraus nichts zu Gunsten des
Beschwerdeführers. Kapitalhilfe im Rahmen dieser Tätigkeit muss wegen der Invalidität
notwendig sein. Dies ist nicht der Fall, wenn die Geldmittel wie auch von einem Gesunden
in vergleichbarer Lage aus vorwiegend betriebswirtschaftlichen Gründen benötigt werden
(vgl. die vor der Schaffung von Art. 21bis Abs. 2bis IVG ergangene Rechtsprechung
betreffend den Anspruch auf Kapitalhilfe in Form selbstamortisierender Darlehen für selber
angeschaffte landwirtschaftliche Maschinen und Einrichtungen; Urteil 9C_592/2007 vom
25. Januar 2008 E. 3.2). Im vorliegenden Fall sind keine invaliditätsmässigen, mit der
gesundheitlichen Beeinträchtigung irgendwie in Zusammenhang stehende Gründe für die
Notwendigkeit einer Kapitalhilfe ersichtlich noch werden solche geltend gemacht. Der
Beschwerdeführer ist als Transportunternehmer im Bereich Bus- und Taxiservice zu 100 %
arbeitsfähig und optimal eingegliedert, wie er selber vorbringt. Die Kapitalhilfe dient somit
wie bei einem Gesunden in vergleichbarer Lage dazu, die ersten Geschäftsjahre finanziell
besser zu überstehen oder überhaupt über die Runden kommen, ist somit vorwiegend
(betriebs-)wirtschaftlich begründet. Die Verneinung des Anspruchs auf Kapitalhilfe durch
die Vorinstanz verletzt Bundesrecht nicht.

E. 4
Das kantonale Gericht hat die gleichzeitige Zusprechung von Kapitalhilfe und Taggeldern (
Art. 22 ff. IVG ) als nicht möglich bezeichnet. Der Beschwerdeführer legt nicht dar,
inwiefern dies Bundesrecht verletzt. Weiter macht er auch keine Ausführungen zum
Anspruch auf Umschulung und eine Rente. Ebenfalls begründet er den Antrag nicht, das
Verfahren betreffend Rente sei zu sistieren bis die vollständige Eingliederung erfolgt oder
eine Resterwerbsfähigkeit festzustellen sei. Darauf ist daher nicht einzutreten ( Art. 42 Abs.
1 und 2 BGG ).

E. 5
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten
zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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